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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2026             Donnerstag, 30. April 2026            Nr. 18 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 

 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
 

Straßen- und Wasserzweckverband von Gemeinden des Landkreises Altötting, Perach; 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Ion-Marius Căldăraș zuletzt bekannte Anschrift: Trostberger Str. 27, 84503 
Altötting ist am 27.04.2026 unter dem Aktenzeichen SG16 / AÖ-RP104 /BA /VA ein Bescheid 
erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 27.04.2026 
Landratsamt Altötting 
Sachgebiet 16 
 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter   
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr. 31 – Az. 941.3 

 
Straßen- und Wasserzweckverband von Gemeinden des Landkreises Altötting, Perach; 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
 
Im Vollzug des § 26 der Verbandssatzung des Straßen- und Wasserzweckverbandes von 
Gemeinden des Landkreises Altötting wird nachstehend die Haushaltssatzung dieses 
Zweckverbandes gemäß Art. 24 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) amtlich bekanntgemacht: 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
Straßen- und Wasserzweckverband 

Perach 
 

(Landkreis Altötting) 
 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
 

Aufgrund des § 21 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.254.000,00 Euro 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 338.000,00 Euro ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 175.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

keine Festsetzungen 



132 
 

 
 

§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Straßen- u. Wasserzweckverband Perach 
 
Perach, 26.03.2026                                                      
 
gez. 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht auf. 
 
 
Altötting, 27.04.2026 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
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